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Ausweisung

§37

(1) Für die Verwirklichung der Ausweisung (§ 59 StGB) 
sind zuständig:

a) bei Verurteilten, die gemäß § 7 der Meldeordnung vom 
15. Juli 1965 (GBl. II Nr. 109 S. 761) in der Deutschen 
Demokratischen Republik mit einer Hauptwohnung ge
meldet sind, das für die Hauptwohnung zuständige 
Volkspolizeikreisamt,

b) bei Verurteilten, die gemäß § 10 der Meldeordnung vom 
15. Juli 1965 in der Deutschen Demokratischen Republik 
gemeldet sind, das für den letzten Aufenthaltsort des 
Verurteilten zuständige Volkspolizeikreisamt,

c) bei Verurteilten, die nicht nach der Meldeordnung vom 
15. Juli 1965 in der Deutschen Demokratischen Republik 
gemeldet sind, das für den Sitz der Untersuchungshaft
anstalt bzw. Strafvollzugseinrichtung oder des verurtei
lenden Gerichts zuständige Volkspolizeikreisamt.

(2) In Ausnahmefällen kann die Verwirklichung der Aus
weisung durch das Ministerium des Innern erfolgen.

(3) Zur Vorbereitung oder Sicherung der Ausweisung kann 
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften Ausweisungs
gewahrsam angeordnet werden.

§38

(1) Wurde die Ausweisung als Zusatzstrafe zu einer Frei
heitsstrafe ausgesprochen, hat das Gericht der zuständigen 
Untersuchungshaftanstalt mit dem Ersuchen gemäß § 3 Abs. 1 
auch das Ersuchen um Verwirklichung der Ausweisung zuzu
stellen.

(2) Der Leiter der zuständigen Strafvollzugseinrichtung hat 
das Ersuchen um Verwirklichung der Ausweisung mindestens 
12 Wochen vor der Entlassung des Verurteilten unter Angabe 
des Entlassungstermins dem gemäß § 37 Abs. 1 zuständigen 
Volkspolizeikreisamt zu übersenden.

Maßnahmen zur Wiedereingliederung

§39

Hat das Gericht gemäß § 48 StGB auf staatliche Kontroll- 
maßnahmen erkannt, ist das Verwirklichungsersuchen an den 
Leiter des für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständigen 
Volkspolizeikreisamtes zu richten.

§40

(1) Hat das Gericht gemäß § 47 Abs. 1 StGB im Urteil fest
gelegt, daß vor der Entlassung aus dem Strafvollzug die Not
wendigkeit besonderer Maßnahmen zur gesellschaftlichen 
Wiedereingliederung des Verurteilten zu prüfen ist, hat der 
Leiter der zuständigen Strafvollzugseinrichtung über den zu
ständigen Staatsanwalt dem Gericht spätestens 12 Wochen vor 
der Entlassung eine Einschätzung der Entwicklung des Ver
urteilten während des Strafvollzuges zu übersenden. 2

(2) Für die Verwirklichung der von dem Gericht gemäß § 47 
Abs. 2 StGB festgelegten Maßnahmen ist der Rat des Kreises, 
Abteilung Innere Angelegenheiten, sowie der Rat der Stadt, 
des Stadtbezirkes oder der Gemeinde zuständig, in deren 
Bereich der Verurteilte nach der Entlassung aus dem Straf
vollzug seinen Wohnsitz nimmt (§ 59 Abs. 1 SVWG). Wurde 
dem Verurteilten Strafaussetzung auf Bewährung gewährt.

ist das Gericht für die Verwirklichung dieser Maßnahmen 
zuständig. Mit dem Verwirklichungsersuchen ist dem Rat des 
Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, eine Ausfertigung 
der gemäß § 47 Abs. 2 StGB getroffenen Entscheidung zu 
übersenden.

(3) Das Gericht hat in Vorbereitung der Entscheidung ge
mäß § 47 Abs. 2 StGB mit den für die Wiedereingliederung 
des Strafentlassenen zuständigen Organen (§ 59 Abs. 1 SVWG) 
zusammenzuarbeiten. Auf Verlangen des Gerichts hat der 
zuständige örtliche Rat bereits zu diesem Zeitpunkt für den 
Strafentlassenen einen Arbeitsplatz nachzuweisen.

§41

(1) Für die Verwirklichung der staatlichen Kontroll- und 
Erziehungsaufsicht (§ 249 Absätze 1 und 2 StGB) ist der Rat 
des Kreises zuständig, in dessen Bereich sich die Hauptwoh
nung des Verurteilten befindet. Die Verwirklichung der staat
lichen Kontroll- und Erziehungsaufsicht hat nach den Grund
sätzen der §§ 1, 6 und 9 der Verordnung vom 19. Dezember 
1974 über die Aufgaben der örtlichen Räte und der Betriebe 
bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger (GBl. I 1975 
Nr. 6 S. 130) zu erfolgen.

(2) Das Verwirklichungsersuchen ist an den Rat des Kreises, 
Abteilung Innere Angelegenheiten, zu richten.

§42

Fachärztliche Behandlung

(1) Für die Verwirklichung der Verpflichtung, sich einer 
fachärztlicheil Behandlung zu unterziehen (§§ 27; 33 Abs. 4 
Ziff. 5; 45 Abs. 3 Ziff. 7 StGB), ist der Rat des Kreises zustän
dig, in dessen Bereich sich die Hauptwohnung des Verurteil
ten befindet.

(2) Das Verwirklichungsersuchen ist an den Rat des Krei
ses, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, zu richten. 
Wurde im Verfahren ein ärztliches Gutachten oder Attest bei
gezogen, ist dieses abschriftlich beizufügen.

(3) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen, hat dem Verurteilten innerhalb von 3 Wochen nach 
Zustellung des Verwirklichungsersuchens nachzuwedsen, wo 
er sich der fachärztlichen Behandlung unterziehen kann.

§43

Aufenthalts- und Umgangsverbote

Für die Verwirklichung von Aufenthalts- und Umgangs
verboten (§§ 33 Abs. 4 Ziff. 3; 45 Abs. 3 Ziffern 4 und 5 StGB) 
ist das Volkspolizeikreisamt zuständig, in dessen Bereich sich 
die Hauptwohnung des Verurteilten befindet.

Tätigkeitsverbot

§44

(1) Für die Verwirklichung des Tätigkeitsverbotes (§ 53 
StGB) ist der Rat des Kreises zuständig, in dessen Bereich der 
Verurteilte die untersagte Tätigkeit ausgeübt hat. Das Ver
wirklichungsersuchen ist an das zuständige Fachorgan des 
Rates des Kreises zu richten.

(2) Das zuständige Fachorgan des Rates des Kreises hat die 
Erlaubnis (§ 55 StGB) für die untersagte Tätigkeit einzuziehen 
und zu veranlassen, daß dem Verurteilten eine andere Tätig
keit nachgewiesen wird.


